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1.  Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Grillplätze der Gemeinde Brechen vom 29. Oktober 2008 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 51 Ziffer 6 und § 93 Abs. 2 Ziffer 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. S. 178) sowie des Gesetzes über kommunale 
Abgaben (KAG) vom 24. März 2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Brechen in ihrer Sitzung am 14. Februar 2024 die folgende 1. Änderung der Benutzungs- 
und Gebührensatzung für die Grillplätze der Gemeinde Brechen beschlossen:  
 
 

Art. 1 
 
§ 3 (Gebühren) wird wie folgt geändert: 
 
Für die Benutzung der Grillplätze wird eine Gebühr von 20,00 € fällig. 
 
Bei nichtangemeldeter Nutzung der Grillplätze wird eine Gebühr von 100,00 €/Tag fällig. 
 
 

Art. 2 
 
Diese 1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 
2024 in Kraft. 
 
 
 
Brechen, 15. Februar 2024 
 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Brechen 
 
Groos - Bürgermeister 


